
BULLETIN 
DER 

BUNDESREGIERUNG 
Nr. 20-2 vom 15. Februar 2019 

Rede der Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz, Dr. Katarina Barley,  
 
zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch 
vor dem Deutschen Bundestag 
am 15. Februar 2019 in Berlin:   

Werte Kolleginnen und Kollegen!  

Sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und an den Bildschirmen!  

Die Diskussion heute betrifft ein Thema, das viele Emotionen auslöst. Das hat damit 

zu tun, dass gerade für uns Frauen davon ein sehr persönlicher Lebensbereich berührt 

wird: unser Körper, unsere Sexualität, ganz grundlegende Lebensentscheidungen. Es 

ist gut und richtig, dass wir diese Debatte führen, sowohl politisch als auch gesell-

schaftlich. Es ist auch gut und richtig, dass sie sehr emotional geführt wird.  

Diese Debatte hat sich auf grundsätzliche Fragen ausgeweitet, die im Zusammenhang 

mit dem Schwangerschaftsabbruch stehen. Heute und hier im Deutschen Bundestag 

geht es allerdings um einen sehr konkreten Punkt, nämlich die Information über 

Schwangerschaftsabbrüche. Und da ist die Frage: Wie sieht die Lage derzeit aus für 

die Frauen, die ungewollt schwanger werden und Informationen darüber haben wollen, 

wo sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen können?  

Die Lage sieht nicht so gut aus; darüber waren sich hier die meisten, glaube ich, auch 

einig. Es gibt keine seriöse Stelle im Internet, wo sie eine Liste von Ärztinnen und 

Ärzten bekommen können, die Abbrüche vornehmen. Es gibt auch keine Hotline, wo 

sie diese Informationen bekommen. Und nach unseren Informationen ist es so, dass 

auch Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen häufig nicht über solche Adressen 

verfügen oder sie zumindest nicht weitergeben. Wegen der Rechtsunsicherheit, die 
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damit verbunden ist, verzichten auch Ärztinnen und Ärzte, die solche Schwanger-

schaftsabbrüche vornehmen, teilweise darauf, diese Informationen auf ihre eigene 

Homepage zu stellen. 

Deswegen besteht Handlungsbedarf, und die Position der SPD ist hinreichend zum 

Ausdruck gebracht worden. Wir haben jetzt in der Bundesregierung einen Gesetzent-

wurf erarbeitet, der sich darauf konzentriert, die Situation dieser Frauen in dieser sehr 

schwierigen Lage zu verbessern. Ich sage: Dieser Gesetzentwurf verbessert die Lage 

dieser Frauen wesentlich, und zwar gegenüber der jetzigen Lage und auch gegenüber 

einer reinen Abschaffung des § 219a.  

Warum? Sie werden künftig, wenn dieses Gesetz kommen sollte, im Internet aus seri-

öser Quelle eine immer aktuelle Liste finden, bei welchen Ärztinnen und Ärzten sie 

einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen können und welche Methoden 

diese Ärztinnen und Ärzte anwenden. Sie werden seriöse Informationen zum Ablauf, 

zu der Methodik von Schwangerschaftsabbrüchen vorfinden. Sie werden diese Liste 

der Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche vornehmen, auch über das Hilfetelefon 

„Schwangere in Not“ bekommen können; dahin wenden sich viele, die sich in einer 

akuten Notlage befinden. Und diese Liste wird auch über die Beratungsstellen zur Ver-

fügung gestellt werden können, die Anlaufstellen für Hilfesuchende sind. 

Für die Ärztinnen und Ärzte bedeutet das, dass sie all diese Informationen auch über 

ihre Homepage den hilfesuchenden Frauen zur Verfügung stellen können. Das bedeu-

tet auch ganz wesentlich Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, die 

Frauen werden es künftig wesentlich leichter haben, in der Notlage, in der sie sich 

befinden, an die Informationen zu kommen, die sie brauchen. 

Ich bitte Sie deshalb heute, diesen Schritt zu tun, um die Situation dieser Frauen bes-

ser zu machen. Trotzdem müssen wir diese große gesellschaftliche Debatte weiter-

führen; da sind sich, glaube ich, fast alle in diesem Haus einig. Und wir müssen daraus 

auch in Zukunft weitere Schlüsse ziehen.  

*  *  *  *  * 


